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[bookmark: geltungsbereich-und-begriffsbestimmungen]§ 1 Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen
1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB”) regeln die Bereitstellung und Nutzung der unter www.vencly.com und www.vencly.app angebotenen Dienste (gemeinsam „Plattform”) durch die Vencly GmbH („Vencly”) sowie deren Nutzung durch registrierte Nutzer.
1. Die Plattform ist ein digitaler Marktplatz zur Initiierung, Veröffentlichung, Vermittlung und Abwicklung von Innovations-, Projekt- und Dienstleistungsaufgaben („Challenges”).
1. Nutzungsberechtigt sind ausschließlich Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, Freiberufler sowie juristische Personen des öffentlichen Rechts („Nutzer”).
1. Die Registrierung auf der Plattform erfolgt einheitlich. Nutzer können je nach konkreter Nutzung der Plattform sowohl Leistungen nachfragen (z. B. durch Veröffentlichung von Challenges) als auch Leistungen anbieten (z. B. durch Bewerbung auf Challenges). Jeder Nutzer kann sämtliche Funktionen der Plattform nutzen, einschließlich der Veröffentlichung eigener Challenges und der Bewerbung auf Challenges anderer Nutzer.
1. „Request for Proposal“ (RFP) bezeichnet eine über die Plattform bereitgestellte standardisierte Leistungsanfrage, die auf Grundlage eines Matchings sowie der vom Auftraggeber bereitgestellten Challenge-Informationen automatisiert erstellt wird und durch beiderseitige Annahme durch Auftraggeber und Auftragnehmer zum Abschluss eines verbindlichen Proof-of-Concept-Vertrags führen kann.

[bookmark: vertragsgegenstand]§ 2 Vertragsgegenstand
1. Vencly stellt dem Nutzer eine cloudbasierte Softwareplattform zur Verfügung, über die Challenges erstellt, veröffentlicht, bewertet, vermittelt und abgewickelt werden können.
1. Vencly schuldet nicht den Abschluss oder den Erfolg eines Projekt- oder Auftragsverhältnisses zwischen Nutzern, sondern ausschließlich die technische und organisatorische Bereitstellung der Plattform.
1. Verträge über die Durchführung von Challenges kommen ausschließlich zwischen den beteiligten Nutzern zustande. Vencly ist weder Partei dieser Verträge noch verantwortlich für deren Durchführung.
1. Vencly übernimmt keine Schlichtungs- oder Mediationsfunktion bei Streitigkeiten zwischen Nutzern. Etwaige Meinungsverschiedenheiten oder Konflikte im Zusammenhang mit der Durchführung von Challenges sind ausschließlich zwischen den beteiligten Nutzern zu klären.
§ 2a Muster-RFP, Proof-of-Concept (PoC) und Vertragsschluss
(1) Vencly stellt den Nutzern im Rahmen der Plattform standardisierte Muster für Leistungsanfragen („Request for Proposal“ – RFP) zur Verfügung. Diese können auf Grundlage des Matchings, der Challenge sowie der über die Plattform bereitgestellten Informationen automatisiert erstellt und im Nutzerbereich zur Einsicht und Prüfung bereitgestellt werden.
(2) Die Bereitstellung eines RFP im Nutzerbereich dient ausschließlich der Vorbereitung einer möglichen Zusammenarbeit und stellt weder ein rechtlich bindendes Angebot noch eine Annahme dar.
(3) Erst die ausdrückliche Freigabe eines RFP durch den Auftraggeber und die Annahme dieses RFP durch den Auftragnehmer über die dafür vorgesehenen Funktionen der Plattform begründen ein verbindliches Vertragsverhältnis ausschließlich zwischen diesen Parteien. Vencly wird nicht Vertragspartei dieser Verträge.
(4) Sofern im RFP nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, ist der Leistungsumfang auf einen zeitlich begrenzten Proof-of-Concept (PoC) mit einer maximalen Laufzeit von 100 Werktagen beschränkt.
(5) Die über die Plattform bereitgestellten RFP-Muster stellen keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar. Auftraggeber und Auftragnehmer sind selbst dafür verantwortlich, den Inhalt eines RFP vor Freigabe bzw. Annahme rechtlich zu prüfen.
[bookmark: registrierung-und-account]§ 3 Registrierung und Account
1. Die Nutzung der Plattform setzt eine erfolgreiche Registrierung voraus.
1. Jeder Nutzer darf nur einen Account führen. Die bei der Registrierung gemachten Angaben müssen wahrheitsgemäß, vollständig und aktuell sein.
1. Vencly kann zum Nachweis der Unternehmereigenschaft nach § 1 Abs. 3 geeignete Nachweise verlangen (z. B. Handelsregisterauszug, Gewerbeanmeldung, Bestätigung der freiberuflichen Tätigkeit). Bis zur Vorlage der angeforderten Nachweise kann Vencly die Freischaltung des Accounts verweigern oder dessen Funktionen einschränken.
1. Vencly ist berechtigt, Registrierungen ohne Angabe von Gründen abzulehnen oder Accounts bei Verstößen gegen diese AGB zu sperren oder zu löschen.

[bookmark: nutzungsrechte-an-der-plattform]§ 4 Nutzungsrechte an der Plattform
1. Vencly räumt dem Nutzer ein einfaches, nicht übertragbares, nicht unterlizenzierbares Nutzungsrecht an der Plattform für die Dauer des Nutzungsvertrags ein.
1. Eine Nutzung durch Dritte ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von Vencly zulässig.
1. Reverse Engineering ist – vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Vorschriften – unzulässig.

[bookmark: pflichten-der-nutzer]§ 5 Pflichten der Nutzer
1. Nutzer sind verpflichtet,
· ihre Zugangsdaten geheim zu halten,
· die Plattform nicht missbräuchlich zu nutzen,
· keine rechtswidrigen oder Rechte Dritter verletzenden Inhalte einzustellen.
1. Nutzer stellen Vencly von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die aus der rechtswidrigen Nutzung der Plattform resultieren.

[bookmark: einsatz-von-ki-und-drittanbietern]§ 6 Einsatz von KI und Drittanbietern
1. Vencly ist berechtigt, zur Analyse, Strukturierung und Vermittlung von Challenges KI-gestützte Systeme, auch von Drittanbietern (z. B. Large Language Models), einzusetzen.
1. Vencly übernimmt keine Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung KI-gestützter Vorschläge.
1. Für die Verarbeitung von Daten durch KI-Drittanbieter (z. B. OpenAI, Anthropic, Google) gelten zusätzlich deren jeweilige Nutzungs- und Datenschutzbedingungen. Vencly informiert auf Anfrage über die eingesetzten Drittanbieter, ohne Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen.

[bookmark: geistiges-eigentum-an-inhalten]§ 7 Geistiges Eigentum an Inhalten
18. Nutzer behalten sämtliche Rechte an den von ihnen auf der Plattform eingestellten Inhalten, insbesondere an Challenge-Beschreibungen, Angeboten und sonstigen Dokumenten.
18. Der Nutzer räumt Vencly ein einfaches, zeitlich auf die Dauer der Nutzung beschränktes, weltweites Recht ein, die eingestellten Inhalte zum Zwecke der Erbringung der Plattformdienste zu speichern, anzuzeigen, zu vervielfältigen und an andere Nutzer zu übermitteln.
18. Vencly ist berechtigt, anonymisierte und aggregierte Daten über die Nutzung der Plattform für statistische Zwecke, zur Weiterentwicklung der Plattform und für Marketingzwecke zu verwenden.

[bookmark: vergütung]§ 8 Vergütung
1. Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, ist die Nutzung der Plattform für Nutzer kostenlos.
1. Vencly erhält im Rahmen eines Freemium-Modells eine erfolgsabhängige Provision für die Vermittlung von Challenges.
1. Die Provision von Vencly entsteht, sobald ein über die Plattform bereitgestelltes oder angepasstes oder eigenständig erstelltes Request for Proposal (RFP) oder ein Angebot allgemein durch Auftraggeber und Auftragnehmer wirksam angenommen wurde. Die Annahme kann über die von der Plattform bereitgestellten elektronischen Bestätigungsfunktionen erfolgen.
1. Bricht ein Nutzer eine Challenge vorzeitig ab, gelten folgende Kostenregelungen:
· Abbruch nach Veröffentlichung bis Kick-off: 2.000 EUR
· Abbruch nach Kick-off bis Beauftragung: 10 % des Durchschnittsgebots, mindestens 5.000 EUR
· Keine Beauftragung innerhalb von drei Monaten nach Abschluss eines Sprints: 10 % des Durchschnittsgebots, mindestens 5.000 EUR

1. Als „Kick-off” im Sinne dieser AGB gilt der Zeitpunkt, zu dem mindestens drei Angebote auf eine Challenge eingegangen sind oder der Nutzer mit der Sichtung eingegangener Angebote begonnen hat, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt.
1. Rechnungen sind sofort ohne Abzug fällig.

[bookmark: X70d497222775c1646488a7b34f4f17ea9aafb53]§ 9 Anbahnung, Umgehung der Plattform (Bypassing)
1. Nutzt ein Nutzer die Plattform, insbesondere Funktionen zum Scouting, Matching, Suchen oder zur Identifikation anderer Nutzer, und kommt es infolge dessen außerhalb der Plattform zu einem Projekt- oder Auftragsverhältnis zwischen diesen Nutzern, gilt dieses als über die Plattform angebahnt.
1. Als „Identifikation” im Sinne von Absatz 1 gilt insbesondere:
· der Aufruf des Profils eines anderen Nutzers,
· der Abruf von Kontaktdaten eines anderen Nutzers,
· die Kommunikation mit einem anderen Nutzer über die Plattform,
· die gezielte Anzeige eines anderen Nutzers in Suchergebnissen, Matching-Vorschlägen oder KI-gestützten Empfehlungen.
1. Ein Projekt- oder Auftragsverhältnis gilt als über die Plattform angebahnt, wenn es innerhalb von zwölf (12) Monaten nach der erstmaligen Identifikation des anderen Nutzers über die Plattform zustande kommt, es sei denn, der Nutzer weist nach, dass kein ursächlicher Zusammenhang besteht.
1.  Die Vergütungspflicht nach diesem Paragraphen entfällt, wenn der Nutzer nachweist, dass eine Geschäftsbeziehung mit dem anderen Nutzer bereits vor der erstmaligen Registrierung auf der Plattform bestand.
1. Für über die Plattform angebahnte Projekt- oder Auftragsverhältnisse schuldet der Nutzer Vencly die vereinbarte Vergütung auch dann, wenn Angebotsabgabe oder Vertragsschluss außerhalb der Plattform erfolgen.
1. Als Umgehung der Plattform gilt insbesondere die Kontaktaufnahme zur kausalen Anbahnung mit über die Plattform identifizierten Nutzern über externe Kommunikationswege (z. B. E-Mail, Telefon, LinkedIn, XING, persönliche Ansprache), sofern diese Kontaktaufnahme der Anbahnung eines Projekt- oder Auftragsverhältnisses dient.
1. Ist das tatsächliche Auftragsvolumen nicht bekannt, ist Vencly berechtigt, eine pauschalierte Vergütung abhängig vom Challenge-Typ zu verlangen:
· Explorative / konzeptionelle Challenges: 5.000 EUR
· Umsetzungs-, Entwicklungs- oder Pilot-Challenges: 10.000 EUR
· Strategische oder skalierungsrelevante Challenges: 15.000 EUR
1. Die pauschalierte Vergütung nach Absatz 7 ist auf maximal 20 % des tatsächlichen Auftragswerts begrenzt, sofern der Nutzer das tatsächliche Auftragsvolumen nachweist. Mindestens schuldet der Nutzer in jedem Fall 5.000 EUR.
1. Der Nutzer ist verpflichtet, Vencly auf Verlangen alle zur Berechnung der Vergütung erforderlichen Informationen offenzulegen. Kommt der Nutzer dieser Pflicht nicht innerhalb von 14 Tagen nach Aufforderung nach, ist Vencly berechtigt, die Vergütung nach billigem Ermessen zu schätzen.
1. Die vorstehenden Regelungen stellen keine Vertragsstrafe dar, sondern eine pauschalierte Vergütung für erbrachte Anbahnungs- und Scouting-Leistungen.
1. Die beiderseitige Annahme eines RFP gilt in jedem Fall als über die Plattform angebahntes und vermitteltes Vertragsverhältnis im Sinne dieses Paragraphen.
1. Dieser Paragraph findet keine Anwendung auf Nutzer, die die Plattform im Public Procurement Mode gemäß Anlage 1 nutzen.

[bookmark: haftung]§ 10 Haftung
1. Vencly haftet bei einfacher Fahrlässigkeit nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und beschränkt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden.
1. Die Haftung ist der Höhe nach auf 1.000.000 EUR je Schadensfall begrenzt.
1. Die Haftung für Inhalte von Nutzern, KI-Systemen oder Drittanbietern ist ausgeschlossen.
1. Vencly haftet nicht für das Zustandekommen, die Durchführung oder den wirtschaftlichen Erfolg von zwischen Nutzern geschlossenen Verträgen. Dies gilt auch für den Fall, dass Vencly im Rahmen des Matchings oder Scoutings Empfehlungen ausspricht.

[bookmark: verfügbarkeit-der-plattform]§ 11 Verfügbarkeit der Plattform
28. Vencly ist bemüht, eine möglichst hohe Verfügbarkeit der Plattform zu gewährleisten. Eine bestimmte Verfügbarkeit wird jedoch nicht geschuldet.
28. Vencly ist berechtigt, die Plattform vorübergehend ganz oder teilweise außer Betrieb zu nehmen, soweit dies aus technischen Gründen (z. B. Wartung, Updates, Sicherheitsmaßnahmen) erforderlich ist. Vencly wird geplante Wartungsarbeiten nach Möglichkeit vorab ankündigen.
28. Ansprüche des Nutzers wegen vorübergehender Nichtverfügbarkeit der Plattform sind ausgeschlossen, es sei denn, Vencly hat die Nichtverfügbarkeit vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht.

[bookmark: laufzeit-und-kündigung]§ 12 Laufzeit und Kündigung
1. Der Nutzungsvertrag läuft auf unbestimmte Zeit.
1. Beide Parteien können den Vertrag mit einer Frist von drei Monaten kündigen, sofern nichts anderes vereinbart ist.
1. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt für Vencly insbesondere vor, wenn der Nutzer gegen wesentliche Bestimmungen dieser AGB, insbesondere gegen § 5 oder § 9, verstößt.

[bookmark: änderungen-der-agb]§ 13 Änderungen der AGB
31. Vencly ist berechtigt, diese AGB mit Wirkung für die Zukunft zu ändern, soweit die Änderung unter Berücksichtigung der Interessen von Vencly für den Nutzer zumutbar ist. Dies ist insbesondere der Fall bei Änderungen, die:
0. zur Anpassung an geänderte gesetzliche Vorschriften oder höchstrichterliche Rechtsprechung erforderlich sind,
0. der Einführung neuer Funktionen oder Dienste dienen, oder
0. redaktioneller oder klarstellender Natur sind.
31. Änderungen werden dem Nutzer mindestens sechs Wochen vor dem geplanten Inkrafttreten in Textform (z. B. per E-Mail) mitgeteilt. Der Nutzer kann der Änderung innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Mitteilung in Textform widersprechen.
31. Widerspricht der Nutzer nicht fristgerecht, gelten die geänderten AGB als genehmigt. Im Falle eines fristgerechten Widerspruchs kann jede Partei den Nutzungsvertrag mit einer Frist von einem Monat zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der geänderten AGB kündigen. Auf die Widerspruchsmöglichkeit und die Rechtsfolgen wird Vencly in der Änderungsmitteilung gesondert hinweisen.

[bookmark: datenschutz]§ 14 Datenschutz
1. Die Parteien verpflichten sich, die jeweils anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), einzuhalten.
1. Vencly verarbeitet personenbezogene Daten als Verantwortlicher im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DSGVO, soweit Vencly über Zwecke und Mittel der Verarbeitung selbst entscheidet, insbesondere beim Betrieb der Plattform, der Nutzerverwaltung, der Abrechnung sowie der Vermittlung von Challenges.
1. Soweit Vencly personenbezogene Daten ausschließlich im Auftrag und nach Weisung des Auftraggebers bzw. Nutzers verarbeitet, erfolgt die Verarbeitung als Auftragsverarbeiter im Sinne von Art. 4 Nr. 8 DSGVO. In diesen Fällen schließen die Parteien vor Beginn der Verarbeitung einen gesonderten Vertrag über Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO.
1. Der Auftraggeber bzw. Nutzer sichert zu, dass er zur Übermittlung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten berechtigt ist und sämtliche hierfür erforderlichen datenschutzrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
1. Vencly trifft angemessene technische und organisatorische Maßnahmen gemäß Art. 32 DSGVO, um personenbezogene Daten vor unbefugtem Zugriff, Verlust oder Missbrauch zu schützen.
1. Eine gemeinsame Verantwortlichkeit im Sinne von Art. 26 DSGVO ist nicht begründet, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.
1. Weitergehende Informationen ergeben sich aus der jeweils aktuellen Datenschutzerklärung von Vencly.

§ 15 Sonderregelungen für öffentliche Auftraggeber
(1) Soweit Nutzer die Plattform in ihrer Eigenschaft als öffentliche Auftraggeber im Sinne von § 99 GWB, als Sektorenauftraggeber oder als diesen gleichgestellte Einrichtungen nutzen, gelten die nachfolgenden Sonderregelungen ergänzend und vorrangig gegenüber den übrigen Bestimmungen dieser AGB, soweit und sofern zwingende vergabe-, haushalts- oder öffentlich-rechtliche Vorschriften dem entgegenstehen.
(2) Die Nutzung der Plattform kann insbesondere als Markterkundung im Sinne von § 28 UVgO bzw. § 28 VgV dienen. Eine solche Markterkundung begründet keine Vergabepflicht und keine Vergütungspflicht gegenüber Vencly, ersetzt ein solches nicht und stellt insbesondere keinen Zuschlag oder Teil eines Zuschlags im vergaberechtlichen Sinne dar. Die Verantwortung für die Einhaltung der jeweils anwendbaren vergabe-, haushalts- und beihilferechtlichen Vorschriften liegt ausschließlich beim öffentlichen Auftraggeber. 
(3) Die Regelungen zur Vergütung, insbesondere gemäß § 8 sowie § 9 (Anbahnung und Umgehung der Plattform), finden auf öffentliche Auftraggeber nur insoweit Anwendung, als deren Geltendmachung nicht im Widerspruch zu zwingenden vergabe- oder haushaltsrechtlichen Vorschriften steht. Bei Aufträgen unterhalb der EU-Schwellenwerte gelten die vereinfachten Regelungen der UVgO. Die Plattform kann in diesem Rahmen für Verfahren nach § 8 ff. UVgO (Öffentliche Ausschreibung), § 9 ff. UVgO (Beschränkte Ausschreibung) oder § 12 UVgO (Verhandlungsvergabe) genutzt werden. Die Nutzung der Plattform für Verfahren nach § 8 ff. UVgO oder § 12 UVgO ist ausschließlich im ausdrücklich aktivierten Public Procurement Mode gemäß Anlage 1 zulässig.
(4) Insbesondere schuldet ein öffentlicher Auftraggeber keine Vergütung, Provision oder pauschalierte Anbahnungsvergütung nach § 9, 
(1) sofern kein Zuschlag im vergaberechtlichen Sinne erteilt wird oder
(2) soweit eine solche Vergütung nach den für den öffentlichen Auftraggeber geltenden vergabe- oder haushaltsrechtlichen Bestimmungen unzulässig wäre.
(5) § 13 (Änderungen der AGB) findet auf öffentliche Auftraggeber nur Anwendung, soweit Änderungen nicht gegen zwingende vergaberechtliche Grundsätze, insbesondere Transparenz-, Gleichbehandlungs-, Wettbewerbs- und Dokumentationspflichten, verstoßen.
(6) Abweichend von § 16 (Gerichtsstand) gilt für öffentliche Auftraggeber der gesetzliche Gerichtsstand, soweit nicht zwingende öffentlich-rechtliche oder haushaltsrechtliche Vorschriften eine abweichende Gerichtsstandsvereinbarung ausschließen.
(7) Im Übrigen bleiben diese AGB auch für öffentliche Auftraggeber uneingeschränkt anwendbar, insbesondere die Regelungen zu Nutzungsrechten, Haftung, Verfügbarkeit der Plattform, Datenschutz sowie zu Haftungsbeschränkungen, soweit diese nicht zwingendem öffentlichen Recht widersprechen.
(8) Vencly stellt öffentlichen Auftraggebern auf Anfrage Dokumentationsunterlagen über die Nutzung der Plattform zur Verfügung, soweit diese für die Erfüllung vergaberechtlicher Dokumentationspflichten erforderlich sind.
(9) Soweit der öffentliche Auftraggeber für die Beauftragung von über die Plattform identifizierten Dienstleistern EVB-IT-Verträge oder vergleichbare standardisierte Vertragsmuster verwendet, bleiben diese von den vorliegenden AGB unberührt.
(10) Die Freistellungsverpflichtung nach § 5 Abs. 2 gilt für öffentliche Auftraggeber nur im Rahmen der haushalts- und haftungsrechtlich zulässigen Grenzen.

[bookmark: schlussbestimmungen]§ 16 Schlussbestimmungen
1. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
1. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist München, sofern der Nutzer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung möglichst nahekommt.
1. Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform. Dies gilt auch für eine Abbedingung dieses Formerfordernisses.

Anlage 1 – Besondere Bedingungen für den „Public Procurement Mode“
(nachfolgend „Public Procurement Mode“)
1. Anwendungsbereich und Zweck
42. Diese Anlage gilt ausschließlich für Nutzer, die die Plattform in ihrer Eigenschaft als öffentliche Auftraggeber im Sinne von § 99 GWB, als Sektorenauftraggeber oder als diesen gleichgestellte Einrichtungen nutzen und die Plattform ausdrücklich im „Public Procurement Mode“ verwenden.
42. Der Public Procurement Mode dient der technischen Unterstützung bei der Durchführung vergaberechtlicher Verfahren, insbesondere im Rahmen von Verfahren nach der UVgO oder der VgV, und ergänzt die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Vencly GmbH („AGB“).
42. Soweit Bestimmungen dieser Anlage von den AGB abweichen, gehen die Regelungen dieser Anlage vorrangig vor.
2. Rolle von Vencly im Public Procurement Mode
(1) Vencly stellt im Public Procurement Mode ausschließlich eine technische Plattform zur Verfügung, über die öffentliche Auftraggeber vergaberechtliche Verfahren organisieren, dokumentieren und abwickeln können.
(2) Vencly ist kein öffentlicher Auftraggeber, keine Vergabestelle und kein Entscheidungsträger im Sinne des Vergaberechts.
(3) Insbesondere trifft Vencly keine vergaberechtlichen Entscheidungen, insbesondere nicht über:
(1) die Auswahl oder den Ausschluss von Bewerbern oder Bietern,
(2) die Bewertung von Teilnahmeanträgen oder Angeboten,
(3) die Zuschlagserteilung oder Zuschlagskriterien.
(4) Die alleinige Verantwortung für die Einhaltung aller vergabe-, haushalts- und beihilferechtlichen Vorschriften liegt beim jeweiligen öffentlichen Auftraggeber.
3. Abgrenzung zum Standard-Plattformmodus
(1) Der Public Procurement Mode ist strikt vom Standard-Plattformmodus (insbesondere Markterkundung, Scouting und Anbahnung gemäß § 9 der AGB) getrennt.
(2) Für den Public Procurement Mode gelten insbesondere nicht:
(1) die Regelungen zur Anbahnung und Umgehung der Plattform (§ 9 AGB),
(2) provisions- oder erfolgsabhängige Vergütungsmodelle,
(3) pauschalierte Anbahnungsvergütungen oder Bypassing-Regelungen.
(3) Die Nutzung des Public Procurement Mode begründet keinen Vergütungsanspruch von Vencly gegenüber dem öffentlichen Auftraggeber, sofern nicht ausdrücklich eine separate, vergaberechtskonforme Vergütungsvereinbarung geschlossen wurde.
4. Einsatz von KI im Public Procurement Mode
(1) Der Einsatz von KI-gestützten Funktionen im Public Procurement Mode ist ausschließlich unterstützend zulässig.
(2) KI-gestützte Systeme dürfen insbesondere:
(1) Inhalte strukturieren,
(2) formale Kriterien erfassen,
(3) Dokumente ordnen, anonymisieren oder zusammenfassen.
(3) KI-gestützte Systeme dürfen nicht:
(1) Angebote oder Teilnahmeanträge bewerten,
(2) Bieter priorisieren, ranken oder empfehlen,
(3) automatische Ausschlüsse vornehmen,
(4) Zuschlagsentscheidungen vorbereiten oder beeinflussen.
(4) Die finale Prüfung, Bewertung und Entscheidung obliegt ausschließlich dem öffentlichen Auftraggeber.
5. Transparenz, Gleichbehandlung und Dokumentation
(1) Der öffentliche Auftraggeber stellt sicher, dass die Nutzung des Public Procurement Mode den vergaberechtlichen Grundsätzen der Transparenz, Gleichbehandlung, Wettbewerbsfreiheit und Nachvollziehbarkeit entspricht.
(2) Vencly unterstützt den öffentlichen Auftraggeber technisch bei der Dokumentation des Vergabeverfahrens, übernimmt jedoch keine Verantwortung für die inhaltliche Richtigkeit oder Vollständigkeit der Dokumentation.
6. Haftung im Public Procurement Mode
(1) Vencly haftet im Public Procurement Mode ausschließlich für die ordnungsgemäße technische Bereitstellung der Plattform nach Maßgabe der AGB.
(2) Eine Haftung von Vencly für:
(1) vergaberechtswidrige Entscheidungen,
(2) fehlerhafte Zuschläge,
(3) Verstöße gegen Dokumentations- oder Transparenzpflichten
ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
(3) Der öffentliche Auftraggeber stellt Vencly von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die aus der vergaberechtswidrigen Nutzung der Plattform resultieren.
7. Schlussbestimmungen für den Public Procurement Mode
(1) Soweit diese Anlage keine abweichenden Regelungen enthält, gelten die AGB der Vencly GmbH uneingeschränkt fort.
(2) Diese Anlage begründet keine gemeinsame Verantwortlichkeit im Sinne von Art. 26 DSGVO.
(3) Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist – soweit gesetzlich zulässig – München.

